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Sporthalle Badrieb: Betriebsordnung (Ordnung) 
 
 
1. Bei Sportveranstaltungen dürfen die Hallen nur mit sauberen Hallenschuhen betreten werden (ohne 

abfärbende Sohlen). 
 
 
2. Wer im Freien turnt oder spielt, hat die Turnschuhe vor dem Betreten der Halle gründlich zu reinigen. 
 
 
3. Lehrpersonen und Vereinstrainer achten auf Ordnung und Sauberkeit. 
 
 
4. Es sind nur Hallenbälle zugelassen. Harz- und Haftmittel sind nicht gestattet. 
 
 
5. Turn- und Spielgeräte gehören an den vorgesehenen Platz zurück. 
 
 
6. Mit den Anlagen und Geräten ist schonend umzugehen. 
 
 
7. Schäden oder Mängel sind dem Hauswart unverzüglich zu melden. 
 
 
8. In sämtlichen Hallen und Räumen herrscht Rauchverbot, ausgenommen bei bewilligten Anlässen. 
 
 
9. Die Anweisungen des Hauswartes sind strikte zu befolgen. 
 
 
10. Die Räumlichkeiten sind spätestens um 22.30 Uhr zu verlassen, ausgenommen bei bewilligten An-

lässen.  
 
 
11. Personen, die nicht unmittelbar mit einem in der Sporthalle stattfindenden Anlass zu tun haben, ist 

der Zutritt untersagt. 
 
 
12. Personen, die gegen die Betriebsordnung oder gegen das Benützungsreglement für Schulanlagen 

verstossen, sind durch die Hallenverantwortlichen wegzuweisen. 


	Sporthalle Badrieb: Betriebsordnung (Ordnung)

